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Amt/Geschäftszeichen 

 

Kämmerei 

 

 

09.03.2023   

 

 

Vorlagen-Nr.:  

016/2023 
 

 X öffentlich X nichtöffentlich 

Beratungsfolge Sitzungstermin 
Stadtrat 13.10.2022 

VA/TA 14.11.2022 
Stadtrat 28.11.2022, 26.01.2023 

VA/TA 06.02.2023 
Stadtrat 27.02.2023 
Betreff: 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023/2024 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2023/2024 werden 
beschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beratungsergebnis 
Gremium 

 

Stadtrat-öffentlich 
 

Sitzung am 

 

30.03.2023 

TOP 

 

 

Anwesend:   

 

 
Stimmberechtigt:  

 
 

Ja-Stimmen 

 

 

 

 

Nein-Stimmen 

 

 

Enthaltungen 

 

 

 

 

laut Beschlussvorschlag  

 

abweichender Beschluss 

    

 

 



 

      

Problembeschreibung/Begründung: 

 
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 
lag in der Zeit vom 06.03.2023 bis 14.03.2023 zur Einsichtnahme für Jedermann aus. 
Einwohner und Abgabepflichtige konnten vom 06.03.2023 bis 23.03.2023 Einwendungen 
gegen den Entwurf erheben. 
 
Es gab keine Einwendungen. 
 
                                                                                       2023                           2024 
Im Haushaltsplan beträgt der  
Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit                                                 253.754 EUR               287.269 EUR                    
 
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden keine veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2023 und 2024 auf 1.000.000 EUR festgesetzt. 
Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da er ein Fünftel der im Finanzhaushalt 
veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. (§ 84 Abs. 3 
SächsGemO) 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer wurden in der Hebesatzsatzung 
vom 26.11.2013 festgesetzt und gelten unverändert weiter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen? x Ja  Nein 

Gesamtkosten der Maßnahmen? 

 

EUR 

jährliche Folgekosten 

 

EUR 

Finanzierung Eigenanteil 

 

EUR 

Einnahmen 

 

EUR 

Veranschlagung 

x im Ergebnis- 

haushalt 2023/2024 
 x          Im Finanz- 

haushalt 2023/2024 
 Nein  Ja, mit 

EUR 
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Einbringer   Bürgermeister 

 

 


